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efra|&-rSwingenden Rifnrdemisse" im Anschluss an die Rjechtferti-
5OBGV geprüft.1

Beschränkungen deü Warenverkehrs rechtfertigen sich, nur dann nach Art. 30 EGV
oder entsprechen „zwingenden HrfonderniFseit-, wenn sie verlüilliiisniaUig sind, /.u
prüfen ist daher, üb eint Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen ist. um
den Rechtfertigungüzweck zu erreichen.191

d) Relevanz für Private

Wie die Rcthtfcrtigungsgriindc des Arl. 30
anerkannten „zwingenden Erfordernisse" ir
men zti rechtfertigen, Gleichwohl schein) c
Betracht zu ziehen (Rn. 121 ff.). In seinem
rithtshuf, dass „nichts dagegen anrieht, da:
die öffentliche Ordnung, Sicherheit und G
macht

Die Darstellung entspricht

den Bedürfnissen der Praxis,

ELB, durch prägnante Zusammenfassungen

der einschlägigen ELI GH-Rechts prec In in u.

5,

Die Einfuhr einer Ware aus einem Mitgliedslaai in einen anderen darf nicht als unlau-
letc hlandelspraxis verholen werden.'*"' Die Vergabe des GLJlc7eiclierü „Markenquali-
tat aus deutschen Landen" durch die Central«: Marketing-Gesellschaft der deutschen
Agrarwirtschaft ist vertragswidrig.iq* GcwakHämt Protestaktionen gegen die Einfuhr
von Lebensmitteln aus anderen Mitgliedstaaien. welch« zu wiederholten und schwe-
ren Unruhen führen, sind staatlkherseitü zu unterbinden.1"^ Die staut liehe Geneh-
migung? begrenzter Straßcnblockadcn ab von der Versammlungsfreiheit gedeckte
DcmonüLraliün verstößt nicht gegen Art. 2Ü und 2*3 EGV_lllh Gegen die Warcnver-
kfihrsfreiheit nerslÖBl eine Regelung, wonach die öffentliche VeiMeigeitmg von Ge-
brauehtwarien aus anderen Mitglicdstauten abhängig ist vun der Eintragung des Unter-
nehmens, das KigEntiimer der zu versteigernden Waren ist, im Handelsregister lürden
Ort der Ver*ieigerung,,1'17 Art, 26 tind 30 t'GV können eine Modifizierung der Hewets-
rL'gul erfürdem. näth Jcr die Vuraubsctzungcn der £r!~uhüpfun^ des Reuhts aus der
Marke grundsätzlich von dem vom Markeninhaber belangten Drillen, der sich aufdie
Fi-schÖpfung beruft, KU beweisen sind.""* Eine nationale Rechtsprechung, die eine vqr-
vertragliche AtifklimivgüpfJicht in EkLziig auf paraUdimportiCTtc Wären, vorsieht, ist
nicht geeignet, den innergemeinschaftlichen Handel i,E,d. ArL 2& ECV zu behindern,
weil die restriktiven Wirkungen, die von ihr ausgehen körnten, zu ungewiss und nur
mittelbar sind.lw Nicht geeignet, den innergemein&crötlichen Handel i.S.d. Art. 28
EGV zu behindern, sind nationale VbrschrifLen, weicht die Zwangsvollstreckung in
unter Eigentumsvorhehalt stehenden Waren aus anderen Mitgliedsiaaten *

190 Vgl.etwaStneirz/Jd;nci«ter,EGV.Art,30 Rr.33ff^Sctiwarze/fliec^er,Art 30 EGVRn.35 ff.
191 V^l. SchwarzeVßecJkerrA.rt. 30 EGV Rn. 63 ff.
192 EuGH,Ri.Wl5/9J.Bmman.Sljg 19S5.M921,
193 EuGH, Rj.SH/BO,Dansk Supermarfje(lSlgL 19H 1,1 Blr siehe daru ausführlich Ftn, 128 ff,
19« EuGH, R!kC-325/OO. KwnTnissiorVDeurichlgnd. Slg.W02.1-9977.
195 EuGH, RJ,C-265/55, Kommissiürt gtgen Französische Republik, Slg. 19W, &959,
196 EuGH, Rs.C-11 2/00. Schim idberger. 51g. 2W3,1-5659-
197 EuGH, Ri. C-13^/00, B«cher,Slg. l « l , I-2023.

• • . 3H,
19g r,*i..
200 Eu

2003.1-3051.
, 12.

-5a3Rn.il.

Leseprobe Seite 1



PPN: 11365037X

Titel: Zivilrecht unter europäischem Einfluss : die richtlinienkonforme Auslegung des BGB und

anderer Gesetze; Erläuterung der wichtigsten EG-Verordnungen / hrsg. von Martin Gebauer .... - .

- Stuttgart : Boorberg, 2005

ISBN: 3-415-03428-3

Bibliographischer Datensatz im SWB-Verbund

http://pollux.bsz-bw.de/DB=2.1/CMD?ACT=SRCH&IKT=12&TRM=11365037X

